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PRÄSIDENT SASSMANN (nm 14 Uhr
37 Minuten): Ich eröffne die Sitzung. Das
Protokoll der letzten Sitzung ist geschäfts
ordnung:smäßig aufgelegen. Es ist unbean
standet geblieben, demnach als genehmigt zu
betrachten.

Von der heuUgen Sitzung haben sich ent
schutdigt die Herren Abgeordneten T e s a I'

und Z e y e r.

Wir gelangen zur Beratung der Tagesord
nung. Ich ersuche den Herrn Abg. Müll n e r,
die Verhandlung zur Zahl 543 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. MüLLNER: Hoher
Landtag! Vom Wirtschaftsausschuß zum
Berichterst'atter über di:e Vorlage der Lan
<desregierung, betreffend die Regelung der
BerufsausbiLdung der Avbeiter in der Land
und Forstwirtschaft (niederösterreichische
land- und forstwirtschaftliche Berufsaus
bildungsordnung), bestellt berichte ich Ihnen,
daß diese Gesetzesvorlage im Wirtschaftsaus
schuß einer mehrmaligen und gründlichen
Beratung unterzogen wurde, woraus sich auch
einige Abänderungen ergeben haben.

Der Gesetzentwurf mit den Abänderungen
und dem angeschlossenen Antrag des Wirt
schaftsausschusses ist den Herren Abgeord
neten rechtzeitig zugegangen. Zur Begrün
dung dieser Vor},age wäre zu erwähnen (liest):

Der § 109 der niederösterreichischen Land
arbeitsordnung, LGBL NI'. 66/1949, bestimmt,
daß die. Berufsausbildung in der Land- und
Forstwirtschaft durch ein besonderes Gesetz
geregelt wird. Diese Angelegenheit unterliegt

als ein Teil des Landarbeitsrechties gemäl3
Art. 12 (1) Ziffer 4 des Bundesverfassungs
gesetzes der Grundsatzgesetzgebung des Bun
des und der Ausführungsgesetzgebung sowie
Vollziehung der Länder. Das Grundsatzgesetz
des Bunde,s wurde im BGBL NI'. 177/1952
kundgemacht. In diesem wird 'nur die Berufs
ausbildung der Arbeiter geregelt, da die
Berufsausbildung der Angestellten in Gesetz
gebung und Vollziehung Bundessache ist.
Ausgenommen von der vorliegenden Regelung
sind ferner auf Grund des Bundesverfassungs
gesetzes vom 2. Juni 1948, BGBL NI'. 139
(§ 2 der niederösterreichischen Landarheits
ordnung), die Arbeiter in Sägen, Harzver
arbeitungs,stätten, Mühlen und Molkereien,
die von land- und fo~stwirtschaftlichen Er
werbs- und Wirtschaftsogenossenschaften be
trieben werden, sofern in diesen dauernd mehr
als fünf Arbeitnehmer beschäftigt sind.

Die niederösterreichische Landarbeitsord
nung regelt im Abschnitt 7 (§§ 95 bis 108)
nur das land- und forstwirtschaftliche Lehr
lingswesen. Das Berufsausbildungsgesetz er
gänzt diesen Abschnitt und befaßt sich dar
über hinaus auch mit der beruflichen Fort
bildung bis zur Meisterstufe.

Die gesetzliche Regelung der land- und
forstwirtschaftlichen Berufsausbildung stellt
eine völlige Neuerung auf' dem Gebiet des
Landarbeitsrechtes dar. Die vielfach be
stehende Ansicht über die soziale Rückstän
digkeit der Land- und Forstarbeiter hat nicht
zuletzt ihre Ursache in der Tatsache der
Geringschätzung der Land- und Forstarbeit
und der sich dar'aus ergebenden Unterbewer
tung. Durch den Umstand, daß nunmehr der
Beruf des Land- und ForstarbeHers als Fach
arbeit gewertet wird, die erlernt werden muß,
werden die bisherigen Vorurteile über die
Minderwertigkeit der Land- und Forstarbeit
allmählich einer besseren Erkenntnis des
Wertes dieser Arbeit Platz machen und damit
die Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft
mit den anderen Berufssparten auf die
gleiche Stufe steHen, zumal die vorlie1gende
Neuregelung für die Land- und Forstarbeiter
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen sowie
Auf;stiegsmöglichkeiten schafft. Das Berufs
ausbildungsgesetz wird aber nicht nur eine
soziale Hebung der Land- und Forstarbeiter
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zur Folge halben, sondern darüber hinaus
eine Verbesserung und Intensivierung de,I'
land- und forstwirtschaftlichen Produktion,
die ihrerseits wiederum eine günstige Rück
wirkung auf die wirtschaftliche Stellung der
Land- und Forsta,rbe,iter zeitigen wird.

Die Berufsausihildung wird für die Land
wirtschaft einerseits und für die Forstwirt
schaft anderseits geltrennt gereglelt, da die
Verschiedenartigkeit der Tätigkeit auf diesen
Berufsgebieten dies erfordert. In der Land
wirtschaft wird eine Unterteilung der Aus
bildung ,in der allgemeinen Landwirtschaft
und in den Spezialgehieten der Landwirt-
schaft vorgenommen. .

Im Auftrage des Wirtschaftsauss·chusses
unterbreite ich dem Hohen Hause fol,genden,
diese Vorlage betreffenden Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle Ibeschließen:

,,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 16. Juli 1954) J betreffend
die Regelung de,r Berufsausbildung der
Arbeiter in der Land. und Forstwirtsichaft
(niederösterreichis.che land- und forstwirt
schaftliche Berufsausbildungsordnung) , wird
genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erfordediche zu veranlassen."

Ich bitte den Herrn Präsidenten, über
diesen Antrag abstimmen zu lassen.

PRÄSIDENT SASSMANN : Ich eröffne die
Debatte. Zum Wort gelangt Herr Abgeord
neter Tat z bel'.

Abg. TATZBER: Hoher Landtag! Der
Nationalrat hat mit dem Bundesgrundsatz
gesetz bezüglich der Berufsausbildung in der
Landwirtschaft ein Rahmengesetz geschaffen,
dessen EI.1üllung die zur Beratung stehende
Vorlage bringt. Die Frist, bis zu welchem
Zeitpunkt dieses Gesetz erlassen werden
sollte, war ursprünglich der 2. März 1953. Es
hat eines Antrages der Sozialistischen Frak
tion dieses Hohen Hauses bedurft, damit wir
heute endlich diese Vorlage vor uns haben.

Wenn wir diese Vorlage betrachten, dann
müssen wir feststellen, daß mit dieser Vor
lage neue Wege bezüglich der Berufsaus
biLdung in der Landwirtschaft und in der
Forstwirtschaft beschritten werden. Wir
wissen doch alle, daß die Tätigkeit der
Arbeiter in der Landwirtschaft mehr oder
weniger als Hilfsarbeit angesehen wurde, also
als Arbeit - man kann ruhig sagen - min
derer Gattung. Wir können nun feststellen,

daß die neuen Vorschr1iften diese Arbeiter
aus dem derzeitigen Zustand herausheben
und sie mehr oder weniger auf das Niveau
der gewerblichen Arbeiter hinaufheben. Durch
die Festlegung der Begriffe "Gehilfen"
"Facharbeiter" und "Meister" sehen wir :Wr
diese Menschen nunmehr Aufstiegsmöglich
keiten gegeben, die sich schließlich und 'end
lich nicht nur zum Nutzen des einzelnen, son
dern zum Nutzen der gesamten Land- und
Forstwirtschaft auswirken werden.

Bei dieser Gelegenheit muß ich sagen, daß
die Sozialistische Fraktion ,bei der Beratung
der Vorlage im Wirtschaftsausschuß ver
schiedene Anregungen gegeben hat. Ich möchte
da nur auf die Frage des Schulbesuches hin
weisen. Wir sind - wie Sie aus dem Gesetz
sehen - auch da übereingekommen. Schließ
lich und ellidlich gab es auch bezüglich der
Pecherei Differenzen. Gerade in Niederöster
reich darf man die Pecherei nicht so mir
nichts dir nichts abtun. Sie ist ein wichtiger
Zweig unserer Wirtschaft. Das Rohprodukt
Harz wird ausschließlich in Niederösterreich
gewonnen. Wir müss!en daher auf diesem
Gebiete dafür Sorge tragen, daß ein Nach
wuchs der Menschen herangebildet wird, die
damit beschäftigt sind, obwohl wIr wissen,
daß es nicht eine weiß Gott wie umfassende
Arbeit ist, die unter Umständen große Vor
kenntnisse erfordert. Aber trotz allem ist es
notwendig, da wir doch alles in den wirt
schaftlichen Aufbau und in die Erhöhung der
Produktion einbeziehen wollen, hierbei auch
die Pecherei zu berücksichtigen. Ich hoffe,
wenn dae Berufsausbildungsvorschriften ,er
lassen werden, daß dann sicherlich nähere
Bestimmungen darin aufscheinen werden, die
auch diesen Zweig der Forstwirtschaft regeln
werden.

Eine weitere Differenz gab es wegen der
Abberufung der Mitglieder der Berufsaus
bildungs-Prüfungskommissionen. Wir sind
aber auch auf diesem Gebiet auf einen Nenner
gekommen.

Bei der Auswahl der Lehrbetriebe muß 
wollen wir, daß dem Gesetz ein Erfolg be
schieden ist - 'besondere Vorsicht geübt wer
den. Ich glaube, die Landes-Landwirtschafts
kammer ist die berufene Stelle, die diese Lehr
betriebe ausfindig macht. Da uns derzeit ohne
dies nur wenige Lehrlinge zur Verfügung
stehen, so sollen die Lehrbetriebe ZUr Berufs
ausbildung der Lehrlinge vorzüglich ge
dgnet se'in, damit von Haus aus ein günstiges
Anlaufen auf diesem Gebiet gegeben ist. Wir
dürfen nicht vergess1en, daß die Technisierung
in der Landwirtschaft in den vergangenen
Jahren, ich möchte fast sagen Monaten,

"I
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förmlich einen Umsturz in der Produktions
weise der Landwirtslchaft hervorgerufen hiat.
Daher wird es notwendig sein, daß in den
AusbildungsiVorschriften besonders für die
Facharbeiter damuf gesehen wird, daß diese
Menschen Kurse besuchen, in denen slie die
Wartung und Bedienung der verschiedenen
Maschinen lernen, damit slie, wenn sie ihre
neUe Beschäftigung antreten, voH und ganz
diese neue Materie beherrschen. Wissen wir
doch, daß die landwirtschaftlichen Ma8'chinen
gleichsam Volksvermögen sind. Wenn sie auch
dem einzielnen dienen, so dienen sie doch im
großen und ganzen dem gesamten Volk. Wir
müssen daher trachten, daß die größtmög
liche Rentabilität aus die!selffi investierten
Kapital herausgewi,rtschaftet willd. Das ist
aber nur möglich, wenn nicht nur der Besitzer
der Maschinen, son:diern auch seine Arbeits
kräfte in der Verwendung dieser Maschinen
intensivst geschult werden. Nur dann ist ihre
größtmögliche RentabHität gesichert. Aber
auch wenn diese Arbeitskräfte in den ver
schiedenen Betrieben herangebildet und an
gelernt werden, werden sich, da wir doch
einen neuen Weg gehen, mit der Zeit noch so
manche Schwierigkeiten ergehen. Wir werden
s,ehen, daß vielleicht so manches in diesem
Gesetz noch zu ändern sein wird. Denn, wie
gesagt, die Materie ist ganz neu, und wir
müssen dafür SOllgen, daß immer und immer
wieder auf diesem Gebiet natürlich das Beste
erreicht wil'd.

Es ist klar, wenn dasl im Gesetz Vorgesehene
in die Wirklichkeit umgesetzt wild, daß da
durch di'e landwirtschaftliche Produktion an
geregt und gefördert wird. Es wird dadurch
nicht nur der Allbeitermangel behoben werden,
sondern es willd eine in der Landwirtschaft
neuausgebiLdete Arbeiterschaft im Bauernhof,
in den GutsIbetrieben und überaH dort, wo
tandwirtschaftliche Maschinen Verwendung
finden, zur Verfügung stehen.

Wenn ich aber von der Verwendung land
wirtschaftlicher Maschinen abSiehe, so gibt es
in der Landwirtschaft noch so viele andere
spezielle Dinge, die man auch kennen muß.
Es ist nicht einfach so, daß jeder ein Bauer
sein kann. Auch der Bauer braucht ,g,eine Aus
bildung, auch der Bauer muß erkennen,
welche Dinge am günstigsten zur Anwendung
zu kommen haben. So muß z. B. nicht nur er
die verschiedenen 'Kunstdüngerarten us,w.
kennen,sondern auch ,seine Hilfskräfte, die
dem Landwirt zur Verfügung stehen, müssen
das wissen. Daher müssen wir auf diesem
Gebiete noch viel leisten, damit durch die
Berufsausbildung der landwirtschaftlichen
Arbeiter eine Steigerung der Produktion er
reicht wild.

Wir woUen hoffen, daß diesem Gesetz ein
rascher Erfolg bes,chieden ist, ein Erfolg, der
zum Segen der Landwirtschaft und darüber
hinaus zum Segen unseres ganzen Landes
gereicht. (Beifall bei der Spö.)

PRÄSIDENT SASSMANN : Zum Wort ge
langt Herr Abg. Ing. H i r man n.

Abg. Ing. HIRMANN: Hohes Hiaus! Wenn
Sie, meine Damen und Herren, dieser Vorlage
Ihre Zustimmung gegeben ha;ben werden, ist
es das dritte Gesetz, das sich mit der. Aus
bildung der in der Landwirtschaft Tätigen
befaßt. Auf diesem Gebiete haben wir vorerst
das landwirtschaftliche Fortbildungsschul
gesetz, wohl das umf'ass'endste Gesetz auf
diesem Gebiet, denn es verpflichtet jeden in
der Landwirtschaft Tätigen, ob er nun der
Sohn eines Bauern oder ob er Landarbeiter
ist, ab sieinem 16. Lebensjahr durch zwei
Winter hindurch die landwirtschaftliche Fort
bildung!sschule zu besuchen. Die landwirt
schaftliche Fortbildung!sschule ist weit aus
gebaut, denn wir haben in allen Gehieten
Schulsprengel errichtet. Es slind weiter die
Lehrpläne vorbereitet, ferner ist ein Stock
tüchtiger F1achlehrer, in zwei- und dreijährigeIl
Kursen ausgebil!det, vorhanden, und schließ
lich sind die landwirtschaftlichen Fortbil
dungsschulausschüsse sowohl des Landes als
auch der Bezirke gebildet. Wenn nun im

I Herbst zum erstenmal der Besuch dieser l'and
wirts·chaftlichen FortbiLdungsschulen Pflicht
sein wird, ist hier wahrlich 'eine Basis für die
Ausbildung der in der Landwirtschaft Tätigen
geschaffen, auf der man alles aufbauen kann.

Als zweites Gesetz, das !sich auch mit der
Ausbildung der in der Landwirtschaft Tätigen
befaßt, haben wir die Landarbeiterordnung.
Im Abschnitt 7 regelt sie die Ausbildung der
landwirtschaftlichen Lehrlinge, sie .setzt fest,
unter welchen Bedingungen von einem Betrieb
Lehrlinge ausgebildet werden können, sie
setzt Entschädigungen fest und auch die
Grundsätze für die Prüfung.

Nun haben wir als drittes und umfang
reichst,es Gesetz das Gesetz, das heute vor
liegt. Nicht weniger als 35 Paragraphen be
fassen sich mit der AusbiLdung der in der
Land- und Forstwirtschaft Tätigen. Wenn
Herr Abg. Tat!zber kritisiert hat, daß es
so lange gedauert hat, bis dieses Gesetz zur
Beschlußfassung vorgelegt wurde, so wil'd
er wohl selbst zugeiben, daß es bei seiner
Beratung im Wirtschaftsausschuß, die gründ
lich und sachlich durchgeführt wurde, gar
manche sachliche Meinungsverschiedenheiten
gegeben hat, die aber letzten Endes immer
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Der Hohe Landtag wolle beschließen:

Der § 26 Abs. (2) 1. Satz wird abgeändert
und hat nun zu lauten:

"Jede Prüfungskommission besteht min
destens aus fünf von der Landesregierung
auf die Dauer von drei Jahren bestellten Mit
gliedern und ebenso vielen Ersatzmännern,
und zwar mindestens aus zwei Vertretern der
Dienstgeber und Dienstnehmer der betreffen
den Berufsgruppe und mindestens aus einem
Vertreter des land- forstwirtschaftlichen
Schulwesens. "

f
\
I
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Ich bitte das Hohe Haus, diesem Ab
änderungsantrag zuzustimmen.

Abschließend darf ich wohl der Meinung
Ausdruck geben und mich dem Wunsche. des
Abg. Tatzber anschließen, daß diese Vorlage
über die BeruflsausbiIdung der in der Land
und Forstwirtschaft Tätigen für diesen
Berufszweig einen großen Erfolg bringen
wird. (Beifall bei der ÖVP.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
langt Herr Abg. D u b 0 v s k Y.

Abg. DUBOVSKY: Hohes Haus! Das uns
vorliegende Gesetz regelt im wesentlichen die
Berufsausbildung in der Landwirtschaft an
sich nicht, sondern es legt nur fest, unter
welchen Bedingungen und VerhältnisEen be
stimmte Berufsausbildungsgrade erreicht wer
den können.

Wir begrüßen es, daß diesles Gesetz eine
Reihe sehr positiver Bestimmungen enthält,
wir müssen aber gleichzeitig feststellen, daß
auch einige Schönheitsfehler darin enthalten
sind. Dieses Gesetz unterscheidet sich an
erkennenswerterweise von den ähnlichen
Gesetzen in Industrie und Gewerbe dadurch,
daß es auch Personen, die keine' abgeschlossene
Lehrz·eit nachweisen können, nach Ablegung
entsprechender Prüfungen die Möglichkeit
der Erlangung der Berufsreife und der ver
schiedenen Berufsausbildungsgrade gibt.

Wenn wir hier darauf verweisen, daß dieses
Gesetz eine Reihe guter Bestimmungen ent;,
hält, so wollen wir doch anderseits auch auf
einige Mängel aufmerksam machen, damit sie
rechtzeitig beseitigt werden können. Dieses
Gesetz enthält beispielweise kei'ue Bestim
mungen, die es ermöglichen, den schon längere
Zeit in der Landwirtschaft tätigen Menschen
eine weitere Berufsvervollkommnung zu ge
währleisten. Die zunehmende Technisierung
und die verstärkte Anwendung biologischer
Grundsätze in der Landwirtschaft erfordern,
daß man diesem Fortschritt Rechnung trägt,

, daß man also den schon längere Zeit in der
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einvernehmlich geregelt werden konnten.
Meiner Meinung nach ist dieses Gesetz, das,
wie Herr Abg. Tatzber gesagt hat, eine
Neuerung beinhaltet, zu kompliziert, denn
man müßte bei einer neuen Sache zuerst mit
etwas Einfacherem anfangen. Dieses GeEetz
aber will die Ausbildung in allen speziellen
Gebieten der Landwirtschaft schon festlegen
und regeln, und ich glaube - da bin ich mit
Abg. Tatzber wohl einer Meinung -, es wird
nicht allzu lange dauern, daß das Gesetz wird
novelliert werden müssen. Wir dürfen nämlich
nicht vergessen, dieses Gesetz ist nicht wie
das landwirtschaftliche Fortbildungsschul
gesetz allgemein bindend, sondern es beruht
eigentlich darauf, daß sich einerseits junge
Menschen finden, die bereit 'sind, die vor
gesehene Berufsausbildung freiwillig auf sich
zu nehmen, und daß sich anderseits Arbeit
geber als Lehrherrn finden, die bereit sind,
junge Menschen in ihren Betrieben für eine
mehrjährige Ausbildung aufzunehmen. Es wird
bei dieser landwirtschaftlichen Berufsausbil
dungsordnung wohl von allem Anfang an mit
jenen Erfahrungen zu rechnen sein, die bei der
Ausbildung gewerblicher Arbeiter im Laufe der
letzten Jahre gemacht wurden, denn wir
wissen sehr wohl - und auch in diesem
Hohen Hause wurde oft darüber Klage ge
führt -~, daß es Dinge gibt, die den Lehrherrn
davon abhalten, eine größere Anzahl Lehr
linge aufzunehmen. Ich hoffe, daß in dieser
landwirtschaftlichen Berufsausbildungsord_
nung die Bestimmungen so gefaßt sind, daß
es niemanden abhalten wird, Lehrlinge auf
zunehmen.

Bei der Durchsicht der jetzt vorliegenden
Fassung des Gesetzes stellte es sich heraus,
daß bei der Redigierung drei Worte einzu
fügen vergesEen wurden, und zwar im ~ 26
Abschnitt 2, der festlegt, wie die Prüfungs
kommission zusammenzusetzen ist. Es heißt
hier im zweiten Absatz (liest): "Jede Prü
fungskommiEsion besteht aus fünf von der
Landesregierung auf die Dauer von drei
Jahren bestellten Mitgliedern und ebensoviel
Ersatzmännern, und zwar aus zwei Vertretern
der Dienstgeber und Dienstnehmer der be
treffenden Berufsgruppe und aus einem Ver
treter des land- und forstwirtschaftlichen
SchulweEens." Nun ist im Grundsatzgesetz
nicht einfach eine Zahl festgelegt, sondern
es heißt dort "mindestens". Es ist auch die
Ansicht der Landwirtschaftskammer, daß
diese Bestimmung in die vorliegende land
und forstwirtschaftliehe Berufsausbildungs
ordnung aufgenommen werden muß, weil
sonst die Prüfungskommission zu klein sein
kann. Ich stelle daher einen Abänderungs
antrag, der folgendermaßen heißt (liest):
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Landwirtschaft Tätigen Gelegenheit gibt, sich
auf Grund gesetzlicher Reglelungen weiter
vervollkommnen zu kÖ'nnen, weil man ja
daran interessiert sein muß, diese Menschen
mit den neuesten Errungenschaften in der
Landwirtschaft bekannt zu machen, um die
lailld-. und forstwirtschaftliche Produktion
weiter zu heben.

Wir glauben daher, daß es bei einer Novel
Herung des Gesetzes notwendig sein wird,
diesen aus der technischen Entwicklung sich
ergebenden Notwendigkeiten Rechnung zu
tragen uind die entsprechenden Maßnahmen
hierfür zu treffen.

Nicht einverstanden können wir uns damit
erklären, daß es im Motivenbericht heißt
(liest): "Die vielfach bestehende Ansieht über
die soziale Rückständigkeit der Land- und
Forstarbeiter hat nicht zuletzt ihre Ursache
in der Tatsache der Geringschätzung der
Land- und Forstarbeit und der sich dar
aus ergebenden Unterbewertung." Wir
glauben, daß das nicht eine Frage der
Berufsausbildung ist, sondern daß das ein
Wirtschaftsproblem darstellt, daß das eine
Frage ist, die nicht mit Gesetzen über die
Berufsausbildung geregelt werden kann, son
dern eine Frage, die durch ent,sprechende
Kollektivverträge geregelt werden muß, um
den Land- und Forstarheiter tatsächlich auch
wirtschaftlich und damit sozial dem indu
striellen und gewerblichen Arbeiter gleichzu
stellen. Ich glaube, daß gerade auf diesem
Gebiet in nächster Zeit einiges geschehen
muß.

Die anerkennenslwerten Fortschritte in der
Technisierung der Landwirtschaft haben in
Niederösterreich aber auch ihre Schatten
seiten gezeitigt. Wir sehen, daß die sehr rasch
vor sieh gehende Technisierung - vor allem
der großen Gutsbetriebe - dazu führt, daß
immer weniger Landarbeiter Beschäftigung
finden. Die Zahl der bes,chäftigten Land
arbeiter ist vom 31. Dezember 1949 von
51.681 auf 44.673 am 31. Dezember 1953 ab
gesunken. Das sind rund 14 Prozent. Auch in
der Saison ist dieser Rückgang feststellbar.
Es waren am 30. Juni 1949 55.288 Land
arbeiter und am 30. Juni 1952 nUr mehr
51.004 beschäftigt. Das bedeutet, daß immer
weniger Arbeiter in der Landwirtschaft be
schäftigt werden, und daß für diese Menschen
die Technisierung der Landwirtschaft das
Problem der Beschäftigungslosigkeit immer
näherrückt. Sie werden zugeben müssen, daß
in den letzten Monaten in den Dörfern
draußen unter den Gelegenheits- und Saison
arbeitern ein unerhörter Verelendungsprozeß
vor sich geht, der Ausmaße annimmt, von
de'nen sich Menschen, die nichts damit zu tun

haben, keine Vorstellung machen können. Die
Menschen, die früher Monate hindurch be
schäftigt waren, finden ja nicht einmal so
viele Wochen Beschäftigung, als sie fl'üher
Mo'nate hindurch gearbeitet haben. Ich glaube,
eE, wird notwendig sein, Maßnahmen zu tref
fen, um diesen Menschen dIe Überleitung in
andere Berufe zu sichern, um sie nicht vor
das Nichts zu stellen.

Dazu kommt noch, daß es für eine große
Gruppe von Landarbeitern noch keine Arbeits
losenunterstützung gibt. Die generelle Ein
führung der Arbeitslosenunterstützung Dür
alle Landarbeiter wird gerade durch das
Problem der TechnisIerung zu einer zwingen
den Notwendigkeit, wobei auch die Warte
fristen für den erstmaligen Bezug der
Arbeitslosenunterstützung entsprechend ge
regelt werden müssen.

Alles in allem können wir diesem Gesetz
unsere Zustimmung gehen, weil, wie ich an
fangs erwähnt habe, dieses Gesetz anerken
nenswerterwei.se eine Reihe von fortschritt
lichen Bestimmungen enthält, die denen für
die industriellen und gewerblichen Avbeher
gleichen.

PRÄSIDENT SASSMANN :. Als nächster
Redner hat sich Herr Präsident End I zum

Wort gemeldet.

Abg. ENDL: Hohes Haus,! Die ersten bei
den Redner haben den Fortschritt, den uns
dieses Gesetz für die Landa,rbeiterschaft
bringt, in sachlicher Weise begrüßt. Kollege
Dubovsky hingegen führt uns aber auf eine
andere Ebene. Wohl begrüßt er das Gesetz
und sagt, es ist einmalig dastehend, daß wir
im. niederösterreichischen Landtag ein fort
schrittliches Gesetz beschließen. Wir sind
immer für den Fortschritt gewesen, aber mit
demagogischen Anschauungen soll er uns
nicht kommen. Auf der einen Seite fordert
er für die La,ndwirtschaft den maschinellen
Fortschritt, auf der anderen Seite zieht er
im gleichen Atemzug die Folgen an, die sich
innerhalb der Landwirtschaft daraus ~wangs

läufig ergeben müssen. Diese Folgen sind
aber nicht nur in der LandwirtSochaft, son
dern auch in der industriellen und gewerb
lichen Wirtschaft zu beobachten. Wir stehen
nun einmal im Zeichen des maschinellen
Fortschritts und müssen daher all dem Rech
nung tragen. Wir sind aber mit ihm 'eines
Sinnes, daß man Vorsorge wird treffen müs
sen, um die Arbeiter, die durch den maschi
nellen Fortschritt in der Landwirtschaft mehr
oder weniger Saisonarbeiter geworden sind
oder werden, in andere Berufe überzuleiten.
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Aber dabei darf man es nicht so machen, wie
es die Bauarbeiterschaft macht, nämlich, daß
sie niemanden in ihre Berufssparte hinein
läßt. Wie sieht es denn In der Praxis aus?
Heute stehen innerhalb der Arbeiterschaft
Facharbeiter und ein großes Reservoir von
Hilfsarbeitern, die mehr oder weniger warten,
bis die Bauhilfswirtschaft und das Bauneben
gewerbe wieder so anlaufen, daß sie auf
Arbeitsplätzen unterkommen können. Hier,
meine Herren, stehen wir vor großen Pro
bIemen. Ich möchte in diesem Zusammenhang
auch das Gastgewerbe erwähnen, das ein
Schlüsselgewerbe i,st. Man hat mich seinerzleit
in der Arbeiterkammer und bei Gewerk
schafts,sitzungen ausgelacht, als ich gesagt
habe, daß wir im heurigen Sommer keine
Facharbeiter haben werden. Das ist aber
beveits eingetreten! Damals hrat man mich
ausgepfiffen, mich nicht weiterreden lass1en,
als ich über die Arheitslos'enziffelrn ge
sprochen und gesagt habe, es gibt echte und
unechte Avbeitslose. Ich habe mir nun vom
Landesarbeitsamt die Ziffern geben lassen.
In ,sämtlichen Bezirken Niederösterreichs sind
im GastgeweI'be derzeit 11.000 männl<iche
Arbeitslose gemeldet. Für das Gastgewerbe
finden wir in allen Arbeitsämtern Österreichs
keine einzige Vermittlung für einen Koch oder
eine Köchin. Wir müssen hier eine Über
brückung finden, und die Unternehmer dazu
bringen, daß sie wieder Kochlehrlinge auf
nehmen. Derzeit gibt es in ganz Niederöster
reich nur vier Kochlehrlinge, und gerade
Köche wUrden wir ganz be,sonders dringend
brauchen. So steht es aber auch mit dem
,anderen Per,sonal in den Fremdenverkehrg,
betrieben. Es will sich niemand mehr zur per
sönlichen Dienstleistung in diesen Betrieben
hergeben. Wir müssen aber nicht nur für einen
Nachwuchs an Facharbeitern im Gastgewerbe
und in der Industrie, sondern auch für einen
solchen auf dem Sektor des PeI1sonals für
persönliche Dienstleistungen in den Fremden
verkehrsbetrieben sorgen. Die Kellner und
Köche aus Österreich werden in der Schweiz,
in den Niederlanden, in den Benelux-Staaten
und auch in England sehr gesucht. Wir haben
aber im eigenen Land zuwenig Kräfte, obwohl
es für ihre Ausbildung zweckmäßig wäre, sie
ins Ausland gehen zu lassen. Das ist also ein
schwieriges Problem.

Be,züglich der Arbeitslosenziffern möchte
ich darauf hinweisen, daß man doch vom
Sozialminister fovdern sollte, er soll jetzt, wo
der Hauptarbeitseinsatz ist, die Gesamt
arbeitslosenziffern der Länder untersuchen

lassen, um festzustellen, welche von den als
arbeitslos Gemeldeten tatsächlich als arbeits
los anzusehen sind, also wirklich keine Arbeit
gefunden haben, obwohl sie noch arbeiten
können, und welche von diesen gemeldeten
Arbeitslosen überhaupt nicht mehr in Arbeits
einsatz gehen können. Bei den letzteren
muß festgestellt werden, warum sie noch
nicht die Invalidenrente oder die Altersrente
usw. erhalten. Was nützt es, wenn wir einen
Rattenschwanz von Arbeitslosen mitschleppen
und uns dafür gegenseitig die Schuld geben.
Was nützt es, wenn wir so und so viele ge
meldete Arbeitslose ha.ben, die die Arbeits
losenunterstützung beziehen, aber wenn wir
Arbeiter brauchen, keine Arbeiter bekommen,
die wir tatsächlich einsetzen können. Auch
bei der Landwirtschaft fehlen gerade jetzt
die Arbeiter, wo die Haupterntebelginnt, noch
dazu zu einer Zeit, wo sich aus Anlaß der
Unwetterkatastrophe auch die Notwendigkeit
des Katastropheneinsatzes ergibt. Wir haben
in einzelnen Bezirken, wo man an das Arbeits
amt herangetreten i,st, daß sichdrie Arbeits
losen zum Katastropheneinsatlz melden sollen,
erfahren müslsen - ich möchte dabei nicht
den Dank an alle diejenigen abschwächen, die
in der Uniform der Feuerwehr oder als
Private mitgeholfen haben -, daß sich nur
wenige dazu bereit gefunden haben. Ich
möchte hier beileibe nicht alle Arbeitslosen
miteinbeziehen, es muß uns das aber zu be
denken geben. Wenn es uns um die Arbeits
losenfra1gie ernst ist, müssen wir hier einen
Wandel schaffen.

Zum Schluß möchte ich zum Gesetz selbst
sagen, daß es ein vorbildlicher Auftakt ist.
Wir müsslen es unserem Landeshauptmann
danken, daß mit diesem Gesetz für die nieder
österreichis,che Landarbeiterschaft eine wir
kungsvolle 'Dat .gesetzt wurde. Es ist für die
Anlernlinge in der Landwirtschaft, aber auch
für solche Arbeiter, die eine Anlernzeit in der
Landwirtschaft nicht haben, von großer
Bedeutung, daß sie auch als Facharbeiter an
erkannt werden können. Wir hoffen, daß wir
allenfaHs s'ich ergebende weitere Schwierig
keiten gemeinsam meistern werden können.
(Beifall bei der ÖVP.)

PRÄSIDENT SASSMANN : Die Rednerliste
ist erschöpft, der Herr Berichterstatter hat
das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. MÜLLNER (Schluß
wort): Ich verzichte.

PRÄSIDENT SASSMANN:' Zur Abstim
mung liegt vor der Abänderungsantrag des

r
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Abg. Ing. Hirmann und der Hauptantrag des
Wirtschaftsausschusses. Ich lasse zunächst
über den Abänderungsantrag abstimmen.
(Nach Abstimmung): An gen 0 m m e n.

(Nach Abstimmung über den Wortlaut des
Gesetzes, über Titel und Eingang und über
das Gesetz als Ganzes sowie über den Antrag
des Wirtschajtsausschusses): An gen 0 m
men.

Somit ist die Tagesordnung der heutigen
Sitzung erledigt. Es wird der Unterausschuß
des Verfassungsausschusses am 20. Juli 1954
um 10 Uhr im Herrensaal tagen.

Die nächste Sitzung wird auf schriftlichem
Wege bekanntgeg,eben werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 15 Uhr 16 Min.)


